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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 14 Absatz 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung zur Vorlage des Veräußerungsvertrages von der Siedlungsbehörde an 

das gemeinnützige Siedlungsunternehmen  
 

1 Verantwortlicher: 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG)  
Postanschrift: Postfach 54 01 37, 01311 Dresden 

Besucheranschr.: August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden Pillnitz 

E-Mail: 

poststelle.lfulg@smul.sachsen.de 

Telefon: 

0351 2612 0 

2 Datenschutzbeauftragte/r: 
Postanschrift: s.o. Ziffer 1. mit Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“ 

Besucheranschrift: s.o. Ziffer 1. 

E-Mail: 

datenschutzbeauftragter.lfulg@smul.sachsen.de 

Telefon: 

0351 26121405 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezog. Daten: 

Vollzug Grundstücksverkehrsgesetz und Reichssiedlungsgesetz 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten: 

§ 12 Grundstücksverkehrsgesetz vom 28.07.1961, zuletzt geändert am 
17.12.2008 (BGBl. I S. 2586) 

§ 6 Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 (zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. August 2009, BGBl. I S. 2355, 2386) 

Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Ausführung des 
Reichssiedlungsgesetzes vom 22. Mai 1996, zuletzt geändert am 11. 
Juni 2008 (SächsGVBl. S. 428) 

5 Diese Kategorien perso-
nenbezogener Daten 
werden verarbeitet: 

- alle im vorzulegenden Veräußerungsvertrag enthaltenen personen-
bezogenen Daten zum Veräußerer, Erwerber, Begünstigten, Notar 

6.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrich-
tungen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja                                          nein 

6.2 nur 
falls 
Nr. 
6.1 
ja: 

Angabe der Emp-
fänger oder Kate-
gorien der Emp-
fänger der perso-
nenbezogenen 
Daten: 

- Sächsische Landsiedlung GmbH mit Sitz in Meißen als ge-
meinnütziges Siedlungsunternehmen i.S.d. §1 Reichssied-
lungsgesetz 

7 Dauer der Speicherung 
oder Kriterien für die Fest-
legung der Dauer der 
Speicherung: 

Das LfULG unterliegt bestimmten Aufbewahrungs- und Dokumentati-
onspflichten. In der Regel werden Akten und Vorgänge (und damit 
auch Ihre personenbezogenen Daten) zehn Jahre aufbewahrt, gemäß 
VwV Aktenführung vom 31. Mai 2013 (SächsABl. S. 624) in der jeweils 
geltenden Fassung. Des Weiteren sind dem Sächsischen Staatsarchiv 
die Akten/ Vorgänge nach Ablauf dieser Zeit anzubieten, wobei gemäß 
§ 5 Abs. 6 SächsArchivG binnen sechs Monaten über die Archivwür-
digkeit entschieden werden soll. Erst danach entfällt grds. die Pflicht 
zur Aufbewahrung. 
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8 Ihre Rechte als betroffene 
Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgen-
de Rechte zu, bzgl. derer Sie sich an den Verantwortlichen mit den 
Kontaktdaten unter Ziffer.1 bitte mit dem Zusatz Abteilung 2/ Referat 
21 wenden: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten 
(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezo-
gene Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Daten-
schutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 Datenschutz-
Grundverordnung) 

 Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung berührt wird 
 

9 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, 
sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
01067 Dresden. 

10.1 Die personenbezogenen 
Daten stammen aus fol-
gender Quelle: 

von den Landkreisen/ kreisfreien Städten als Genehmigungsbehörden 
gemäß § 3 Grundstücksverkehrsgesetz iVm § 1 Sächsisches Agrar-
Aufgabenübertragungsgesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 
138, 192) 

10.2 Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Quelle: 

 ja                                          nein 

11.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation über-
mittelt werden. 

 ja                                          nein 

falls ja: Die Übermittlung erfolgt an       

12.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja                                          nein 

 


